
WIE wird man Kurort? WARUM Kurort?
Welche Anforderungen und gesetzliche Grund-
lagen müssen erfüllt werden um als Kurort  
anerkannt zu werden? 

Mit der Kurabgabe stehen für Tourismuspro-
jekte jährlich zusätzliche Mittel von rund EUR 
200.000,– zur Verfügung. 

Wir sind
BAD LOIPERSDORF

BAD LOIPERSDORFER
Gemeinde-Nachrichten
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Amtliche Mitteilung der Gemeinde Bad Loipersdorf www.gemeinde.loipersdorf.at
AKTUELLES AUS 

UNSERER GEMEINDE

BÄDER-
KURORT

Die Thermengemeinde 

Loipersdorf bei Fürstenfeld 

wurde zum Bäderkurort 

und  trägt jetzt den Namen 

„Bad Loipersdorf “. 

Mehr Infos im Innenteil!



Die Thermengemeinde Loipersdorf bei Fürstenfeld ist seit 1. 
Jänner 2020 Bäderkurort und somit „Bad Loipersdorf“. Die Ge-
meinde Loipersdorf war der erste steirische Thermenstandort 
und legte mit der „Mutter aller Thermen“ den Grundstein für die 
Entwicklung der Region zur ganzjährigen Top-Tourismus-Desti-
nation. 
Von der Gemeinde mussten insgesamt 46 Punkte des Auflagen-
programmes, welches von Seiten des Landes vorgegeben ist, vo-
rangetrieben und Schritt für Schritt umgesetzt werden. Auf dem 
Weg zu „Bad Loipersdorf“ galt es für unsere Kommune, zahlrei-
che Herausforderungen zu meistern. 
Mit der Ausstellung des Bescheides durch die Steiermärkische 
Landesregierung wurden unsere Bemühungen um das für unse-
ren Leitbetrieb Therme Loipersdorf und für unsere Tourismus-
betriebe wichtige Prädikat „Bad“ von Erfolg gekrönt. 

Eine Vielzahl an Projekten wurde in Loipersdorf in den letzten 
Jahren mit vereinten Kräften mustergültig umgesetzt. Die Inves-
titionen in die touristische Infrastruktur seitens der Gemein-
de Loipersdorf betrugen bis dato rund 1,8 Millionen Euro. Aus 
meiner Sicht wirken sich diese Investitionen für unsere Gäste, 
für unsere Bevölkerung und für unsere Beherbergungsbetriebe 

positiv aus, da wir uns diesbezüglich auch von den anderen Ge-
meinden hervorheben. Eine Quelle mit heilender Wirkung, wie 
sie in Loipersdorf wissenschaftlich nachgewiesen ist, war die 
Grundvoraussetzung für die Anerkennung der Gemeinde als Bä-
derkurort. Hinzu kam ein Maßnahmenbündel, wie die Errichtung 
zahlreicher Geh- und Radwege, verkehrs- und lärmberuhigende 
Maßnahmen, die Generalsanierung der Ortsdurchfahrt von der 
Rittscheinbrücke bis zum Thermenberg, der Kurpark im Ther-
menbereich oder die, wie in Loipersdorf ausgewiesene, hervor-
ragende Trinkwasserqualität durch die moderne Wasseraufbe-
reitungsanlage. 

Mit der Kurabgabe stehen für Touris-
musprojekte jährlich zusätzliche Mittel 
von rund EUR 200.000,- zur Verfügung. 
Finanzielle Mittel, über die unsere Mit-
bewerber von Bad Waltersdorf bis Bad 
Radkersburg seit langer Zeit verfügen. 
Mittel, die nicht von den Gemeinde-
bürgerinnen und Gemeindebürgern ge-
tragen werden müssen, sondern von 
den Gästen entrichtet werden und für 
die Entwicklung des Tourismus zur Ver-
fügung stehen. Projekte, die bisher vom 
Tourismusverband und der Gemein-
de finanziert wurden (z.B. Erhalt der 
Wanderwege etc.). Auch für Marketing 
stehen mehr Mittel zur Verfügung. Ins-
gesamt ein Mehrnutzen für Gäste und 
Einheimische.

Ihr Bürgermeister 

Herbert Spirk

UNSERE GEMEINDE IST BÄDERKURORT. 

WIE WIRD MAN KURORT?

WARUM KURORT?

UNSERE KURKOMMISON

DANKE an alle, die an der Umsetzung 
mitgearbeitet haben!

Die Verwaltung der Mittel aus der Kur-
abgabe und die Erfüllung der Aufga-
ben als Kurort erfolgt durch eine Kur-
kommission. 
Die Mittel der Kurabgabe sind aus-
schließlich für Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit der Erfüllung der 
Aufgaben der Kurkommission be-
stimmt, dazu zählen insbesondere 

die Wahrnehmung und Förderung der 
Interessen des Kurortes und der Kur-
gäste sowie die Anschaffung und Er-
haltung von Anlagen und Einrichtun-
gen aller Art, die dazu bestimmt sind, 
vorwiegend den Kurgästen zu dienen 
und den Kurort zu fördern. Die Funk-
tionsdauer der Kommission beträgt 5 
Jahre.

18 Kurorte gibt es in der Steiermark.

Gesundheit ist ein Mega-Trend.

MITGLIEDER DER KURKOMMISSION SIND:

� � �Grundlage für die Anerkennung zum Kurort ist das Steiermärkische Heil- 
vorkommen- und Kurortegesetz. 

 �Wichtige Voraussetzung für die Anerkennung eines Kurortes ist ein Heilvor-
kommen – im Fall von Loipersdorf ist dies eine Heilquelle, die wissen-
schaftlich anerkannte Heilwirkung ausübt.

 �Weitere Punkte sind beispielsweise die Trinkwasserversorgung, Maßnah-
men gegen Lärm und Verkehr, die medizinische Versorgung, Apotheke,  
die Lebensmittelversorgung, ein Kurpark (Krafthügel der Therme),  
entsprechende Unterkünfte sowie geschultes Personal.

 �Mit der Verordnung wird der Umfang des Kurbezirkes genau festgelegt.  
Im Falle von Loipersdorf wurde lediglich das Industriegebiet im nördlichen 
Bereich der Gemeinde ausgenommen.

Vorsitzender Bgm. Herbert Spirk, Gemeinde

Gf. Philip Borckenstein-Quirini, Therme Loipersdorf

Katharina Gasser, Therme Loipersdorf

Erwin Hebenstreit, Therme Loipersdorf

Hannes Wagner, Wirtschaftskammer

Dr. Bernhard Koller, Arbeiterkammer

Dr. Christine Egide, Ärztekammer

Vzbgm. Franz Siegl, Gemeinde

GK. Gerit Papst, Gemeinde

Johann Gollowitsch, Tourismusverband (beratendes Mitglied)

Gäste, die in Loipersdorf nächtigen, müs-
sen mit diversen Ausnahmen neben der 
Nächtigungsabgabe jetzt auch eine Kur-
abgabe entrichten. Diese beträgt pro 
Person und Nächtigung EUR 1,00. Ausge-
nommen davon sind beispielsweise Kin-
der und Jugendliche bis zur Vollendung 
des 15. Lebensjahres.
Für die Gemeindebürgerinnen und Ge-
meindebürger entstehen KEINE zusätz-
lichen oder neuen Abgaben.

KURABGABE



Die offizielle Adresse hinsichtlich Postleitzahl und Gemeindename lautet nun „8282 
Bad Loipersdorf“. Postsendungen mit Ortsangabe „Loipersdorf“ oder „Loipersdorf 
bei Fürstenfeld“ werden bei Verwendung der richtigen Postleitzahl auch weiterhin 
zugestellt, Sie brauchen spontan also keine Adressänderungen vornehmen. 
Die Verwendung der Ortschaft in der Adresse (also z.B. 8282 Stein, 8282 Gillersdorf 
oder 8282 Dietersdorf) ist ebenfalls weiterhin zulässig. 

Wenn Sie Ihre Adresse neu irgendwo angeben oder bestehende Adressen aktuali-
sieren, verwenden Sie bitte beim Gemeindenamen „Bad Loipersdorf“.

→ �HINWEIS: Für die Häuser in Dietersdorf mit der PLZ 8280 ist auch weiterhin die 
PLZ 8280 zu verwenden.

    „DIE GEMEINDE LOIPERSDORF WAR DER ERSTE STEIRISCHE THERMENSTANDORT. 
DIE ANERKENNUNG ALS BÄDERKURORT MACHT MICH STOLZ, DENN SIE 

UNTERSTREICHT DIE HEILENDE WIRKUNG UNSERES THERMALWASSERS UND 
IST EINE AUFWERTUNG FÜR UNS ALS TOURISMUSSTANDORT.“

Keine Adressänderung notwendig.

ADRESSÄNDERUNG – POSTZUSTELLUNG

Philip Borckenstein-Quirini 
Geschäftsführer Therme Loipersdorf

IMPRESSUM: Gemeinde Bad Loipersdorf, 8282 Bad Loipersdorf, Am Dorfplatz 44; Fotos: © Therme Loipersdorf, © Jörg Liemandt, © Langhans, © Gemeinde und beigestellt; Satz- und Druckfehler vorbehalten.

„DIE ERNENNUNG ZUM „BAD“ IST EIN WICHTIGES BEKENNTNIS FÜR DIE 
BEDEUTUNG DER THERME MIT IHREM HEILWASSER. 
MIT DEM NEUEN BUDGET WIRD ES DER KURKOMMISSION MÖGLICH SEIN 
DEN LAUFEND STEIGENDEN ERWARTUNGEN DER GÄSTE INFRASTRUKTURELL 
GERECHT ZU WERDEN. 
ICH FREUE MICH AUF EIN NOCH SCHÖNERES LOIPERSDORF FÜR UNSERE GÄSTE.“

Hannes Wagner
Obmann Tourismusverband Loipersdorf


